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Amtliches

für den

Matt
Amtliches

Unterlahn-Kreis.
AM für die Kekamtmachsugk» de» zmdrMmtes md des KreissitsMes.

Tägliche Kriiage,«r Dier-r rr«d Cmfer Zritung.
Preise der Anzeigen:

Die einspaltige Zeile oder deren Raum 85 Pfg.,
Reklamezeile 75 Pfg.

Nr . 76

AusgabesteAen:
In Diez : Rosenstraße 36.

In Bad Em«: Römerstraße9V.
Druck und Verlag von H. Ehr. Sommer,

Diez und Bad Suis.
Verantw. f. d. Schrift! Paul Lange.

Diez, MvntaG den 7. April 1819 59 . Aadraanq

Bekanntmachung.
Tie Zurückerstattung oer belischen Brieftauben.
Tie Taubenbesiher, welche belgisch? Brieftauben haben,

ob diese rechtmäßig durch die deutschen Militärbehörden
erworben oder durch Privatpersonen während des Krieges
aus Belgien mitgebracht wurden, haben dieselben mit Aus¬
nahme dxr Tauben von 1918 sofort an einen der folgenden
Sammeltanbenschläge zu senden:

Franz Josef Beckers, Aachen, Ottstraße 31,
Flöth , Erefelv, Dionhsiusstraße,
Bernitgen , Cöln, Lieboldstraße 140,
August Liebmann, Solingen , Schützenstraße 19,
Richard Krug, Ludwigshafen, Hartmannstraße 26.

1-6 chef de l’offiee de presse de la 10. Armee.

M. 18 982 II. Berlin , den 23. Februar 1919.
Bekanntmachung.

In einem am 6. August 1914 an die Herren Oberpräsi-
denten gerichteten Telegramm ist ausgesprochen tvorden. daß
während des Krieges Medizinalpraktikanten und Studierende
der Medizin mit mindestens zwei klinischen Semestern als
Hilfspersonen im Sinne des 8 122 der Rcichsocrsicherungs-
ordnung zugelassen werden könnten. Nachdem die Voraus¬
setzungen für diese Maßnahme weggefallen sind, heben wir
im Einvernehmen mit dem Reichsamt des Innern und den
Ministerien für Handel und Gewerbe und für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten die Zulassung hiermit auf . Wir er¬
suchen ergebenst, danach das Weitere zu veranlassen.

Ministerium des Innern.
I . ,

gcz. Kirchner.

V. A. 204. Diez,  den 29. März 1919. ,
Wird veröffentlicht.

Der Landrat.
I . B. :

Zimmermann
* * *

Gesehen itnb genehmigt.
Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.

A. G r a t g n i c , Rittmeister.

Bekanntmachung.
An die Imker!

Wie im vorigen Jahre wird der Imker, der sich verpflich¬
tet, einen Teil seiner Honigernte zu gemeinnützigen Zwecken,
namentlich für den Lazarett- und Krankenhausbednrf, und
außerdem eine seinem Besitz an Bienenvölkern entsprechende
Menge von Bienenwachs an die Sammelstellen abzugeben, 15
Pfund Bienenzucker für jedes überwinterte Bienenvolk erhal-
ten. Zu dem Zweck hat sich jeder Imker , der Bienenzucker unter
diesen Bedingungen zu beziehen wünscht, sofort in die Orts-
lijte, die dom 5. bis 12. April bei dem Bürgermeister offen
liegt, einzutragen. Tie Eintragungen werden zum Zwecke der
Ausstellung der zollamtlichen Berechtigungsscheine nachaeprüftwerden.

Durch seine Namensunterschrift übernimmt der Imker die
Verpflichtung für jedes Bienendolk, für dus er Bienenzucler be-
zogen hat, 2 Pfund Honig an den Kommunalverband, dem er
angehört, abZuliefern, und außerdem eine seinem Besitz an
Bienenvölkern entsprechende Menge von Bienenwachs an die
Sammelstellen abzugeben. Im Falle der Aufhebung des Höchst-
prestes wird der für den abzuliefernden Honig zu zahlende
Uebernahmepreis noch bekannt gemacht werden.

Tein Imker , der der Honigablieferungspflicht nicht genügt,
wird der Bezug von Bienenzucker gesperrt werden. Ter Kommu¬
nalverband kann Ausnahmen von der Ablieferung des Honigs
zulassen und Erleichterungen gewähren.

Tie Verteilung des Bienenznckers erfolgt durch deo-bsenen-
wirtschaftlichen Provinzialverband und die Jmkervereine. Tiefe
Stellen sind berechtigt, für ihre Unkosten und Mühewaltung
Gebühren von insgesamt 10 Pfg. für jeden zuzuteilenden Dop¬
pelzentner Zucker zu erheben.

Diez,  den 1. April 1919.
Der Land rat.

Thon.
* * M

Gesehen und genehmigt:
Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.

A. Graignic,  Rittmeister.

1527- Diez,  den 29. Mär^ 1919.
Bekanntmachung.

Der Herr Preußische Staatskommissar für Demobil¬
machung hat bestimmt, daß die Holzabfuhrausschüsse nach
Maßgabe der in seinem Erlasse vom 6. Dezember 1918 —
III . 683. 11. 18. DMA . — gezeigten Richtlinien in der Aus¬
übung ihrer Tätigkeit als Demobilmachnngsorgane gelterc.
Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen der Holzabfuhr«
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ausschüsse fallen dementsprechend unter die Strifnarscr ^ r
des 8 6 der Bunoesratsverordnung über die wir .schaf l :che
Demobilmachung vom 7. November 1918 (Reich sgefttzb.cut
Seite 1292).

Der Landrat.
Thon.

* • *

Gesehen und genehmigt:
Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.

A. Graignic,  Rittmeister.

Anordnung.
Für den Bereich des Regierungsbezirks ordne ich aus

Grund des 8 6 Mieter -Schutz-Verordnung vom 23. Sep¬
tember 1918 — G.-S . S . 1141 — folgendes an:

1. a) Die Vermieter von Wohnrmrmen können ein Miet¬
verhältnis rechtswirksam nur mit vorheriger Zustimmung
des Einigungsamts kündigen. Dies gilt insbesondere, wenn
die Kündigung zum Zwecke der Mietsteigerung erfolgt.

b) Ein ohne Kündigung ablauftndes Mietverhältnis gilt
als auf unbestimmte Zeit verlängert , wenn der Vermieter
nicht vorher die Zustimmung des Einigungsamtes zu dem
Ablauf erwirkt hat.

2. Das Einrgungsamt kann bei der Entscheidung die
Fortsetzung oder die Verlängerung des Mietverhältnisses
jemals bis zur Dauer eines Jahres bestimmen Wird die
Fortsetzung oder die Verlängerung des Mietverhältnisses
durch das Einigungsamt bestimmt, so kann es dem Mieter
neue Verpflichtungen aufcrlegen, insbesondere den Miet¬
zins erhöhen.

Besteht in einem Gemcindebezirk k-in Einigungsamt.
so sind die Amtsgerichte für die Entscheidungen ans vor¬
stehender Anordnung zuständig (8 11 Abs. 2 rrnÄ 8 6 M . Sch.
V. vom 23. September 1918).

Der Regierungs -Präsident.
I . B.r

Springsrum.

Diez,  den 22 März 1919.
Indem ich Vorstehendes zur öffentlichen Kenntnrs

bringe, ersuche ich die Herren Bürgermeister um sofortige
ortsübliche Weiterbekanntgabe in Ihren Gemeinden.

Der Landrar.
Tbo «.

* * m
Gesehen und genehmigt:

Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.
A. Graignic,  Rittmeister.

Bekanntmachung,
betr . den Nachweis landwirtschaftlicher Arbeiter.

Bei den Arbeitsnachweisen besteht großes Angebot an
Arbeitskräften , während in der Landwirtschaft die Arbeits¬
kräfte fehlen. Nachdem auf Grund der früheren Bekannt¬
machung freie Stellen für Hecresentlassene in der Landwirt¬
schaft hierher gemeldet und zum großen Teil bereits besetzt
worden sind, werden die jetzt noch freien oder in nächster
Zeit frei werdenden Stellen für Knechte und Mägde von
den Landwirten des Kammerbezirks am zweckmäßigsten den
örtlichen öffentlichen Arbeitsnachweisen des Mitteldeutschen
Arbeitsnachweisverbandes gemeldet. In erster Linie kom
men für die Vermittlung landwirtschaftlichen Personals in
Betracht:

1. der Kreisarbeitsnachweis Limburg (Lahn), Wälder-
dorferhof,

2. der Kreisarbeitsnachweis Wetzlar (Lahn),
3. der Kreisarbeitsnachweis Friedberg i. H.,
4. das Städtische Arbeitsamt Frankfurt a . M., Große

Friedbergerstraße 28, landw «, Abteilung,
6. das Städtische Arbeitsamt Wiesbaden , Schwalbacher

Straße , landw . Abteilung.

Bet den Nachfragen nach Arbeitskräften ist anzngeben,
ob Knecht oder Magü gefordert wird , ferner der Tag des
Eintritts , die Anzahl der benötigten Arbeitskräfte , die
Lohnbedingungen und ob der Arbeitnehmer für dauernd
oder vorübergehend eingestellt werden soll.

Anfragen , betreffend Ausländer -Beschäftigung, sowie
über Abbeförderung von ausländischen Arbeitern können
an den Städtischen Arbeitsnachweis Frankfurt a . M . ge¬
richtet werden, wo eine besondere Abteilung für ausländische
Arbeiter eingerichtet worden ist; ebenso können Angelegen¬
heiten, die sich auf ausländische landwirtschaftliche Arbeiter
beziehen, Montags und Donnerstags von 8V*—2I/2 Uhr
durch mündliche Besprechung bei dem Städtischen Arbeits¬
nachweis Frankfurt a . M ., Große Friedbergstraße 28. er¬
ledigt werden.

Lanvwirtschafts -Kammer f. d. Reg .-Bez.
Wiesbaden.

* * .-■*

Gesehen und genehmigt:
Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.

A. Graignic,  Rittmeister.

^td $tantfU £iet UM
Die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse

der Ernte 1919.
Angesichts der zurzeit noch gänzlich ungeklärten wirt¬

schaftlichen Verhältnisse können endgültige Höchstpreise für
die landwirtschaftlichen Erzeugnisse cer kommenden Ernte
erst zu einem späteren Zeitpunkte festgesetzt werden.

Hierbei wird , wie der Herr Reichsernährungsminister
bereits angekündigt hat , der Versuch gemacht werden, ge¬
wisse landwirtschaftliche Erzeugnisse, für welche eine Bewirt¬
schaftung entweder nicht mehr erforderlich oder technöch
nur unvollkommen und mit großen Härten durchführbar
ist, von de.r Bindung an Höchstpreise ganz oder von einer
bestimmten Pflichtablieferung ab freizulassen. Für die wich¬
tigsten Waren unserer Ernährungswirtschaft wird es jedoch
auch im laufenden Jahr noch bei amtlicher Bewirtschaftung
und Festsetzung von Höchstpreisen verbleiben müssen.

.Bezüglich dieser Preise fordern die Verbraucher erheb¬
liche Herabsetzungen, die Erzeuger jedoch beträchtliche Er¬
höhungen. Die letzteren werden mit den ständig anwachsen¬
den Wirtschaftskosten, dem Mangel an Aroeitskrästen , Be¬
triebsmitteln und zumal an Düngemitteln begründet. In
der Tat ist durch die Streiks die Stickstcffgewinnung für
Düngemittel in den wichtigsten Monaten sehr verringert
worden, so daß ein erheblichen Rückgang der Ernteerträae
droht.

Mit Rücksicht hierauf erscheint eine Herabsetzung der
Preise für Getreide und Kartoffcm als ausgeschlossen.

Der Anbau der Zuckerrüben, welcher überdies noch be¬
sonders viel Arbeitskräfte erfordert , ist in der Kriegszeit
wegen Arbeiter - und Düngcmittelmangels sehr zurückgegan¬
gen, und für das nächste Wirtschaftsjahr droht ein weiterer
starker Rückgang wegen der schwierigen Lohnderhältnissc und
wegen der im letzten Jahr von manchen Anbauern erlittenen
schweren Verluste durch Verderb und nicht rechtzeitige Ver¬
arbeitung . Deshalb hat sich die Regierung entschlossen, den
Mindestpreis für Zuckerrüben der nächsten Ernte ans 1 Mk
je 50 Kilogramm festzusetzen.

Einzelne Rübensorten , deren Preis sich als allzu hoch
erwiesen hat , werden den Preisen der übrigen landwirt¬
schaftlichen Erzeugnisse enger angepaßt werden.

In jedem Falle können die Erzeuger damit rechnen,
daß ihnen für die noch mit Höchstpreisen zu belegenden
Produkte solche Erlöse zugebilligt werden, welche erforder¬
lich sind, um die mit den beschränkten Produktionsmitteln
überhaupt mögliche Höchstleistung der Wirtschaft aufrecht
zu erhalten . Darüber hinauszugehen verbietet jeroch die
Rücksicht auf die berechtigten Interessen der Verbraucher.
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